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Um die werdende Mutter und ihr Kind bestmög-
lich zu versorgen, werden heute Perinatalzentren
gebildet, Hochrisikogeburten regional zentrali-
siert und für die Erstversorgung der Neugebor -
enen in Problemfällen speziell darin ausgebildete
Kinderärzte herangezogen. Diese Entwicklung
wird von uns nachhaltig unterstützt. So lange aber
ein flächendeckendes Regionalisierungspro -
gramm in Deutschland nicht organisiert ist, erach-
ten wird die folgenden Grundsätze als wichtig für
die Erstversorgung von Neugeborenen:

1. Die ärztlich-organisatorische Verantwortung
für die Erstversorgung von Neugeborenen liegt
beim Geburtshelfer.

2. Ist mit der Geburt eines gefährdeten Neuge -
borenen zu rechnen und ist insbesondere die Not -
wendigkeit einer pädiatrischen Weiterbe handlung
vorauszusehen, sollte die Schwan gere in eine
Frauenklinik mit angeschlossener Kinderklinik
und ständiger Verfügbarkeit eines neonatologisch
geschulten Pädiaters („Perinatologischer Schwer -
punkt“) verlegt werden.

3. Im Falle einer Hochrisikoschwangerschaft
und/oder vorhersehbarer Intensivbehand lungs -
bedürftigkeit des Neugeborenen sollte die
Schwangere in ein Perinatalzentrum verlegt wer-
den, wo die Erstversorgung des Kindes unter der
Verantwortung eines in Neonatologie besonders
ausgewiesenen Pädia ters erfolgt.

4. In der Geburtshilfe ist davon auszugehen, daß
ein anästhesiologischer Dienst vorgehalten wird,
der in wenigen Minuten zur Verfügung stehen
kann. Wenn zugleich kein neonatologisch ver -
sierter Pädiater bereit steht, sollte neben dem
Geburtshelfer auch der Anästhesist in der Lage
sein, in unvorhersehbaren Notfällen die Erstver -
sorgung des Neuge borenen bis zum Eintreffen

des Neuge borenen-Notarztes bzw. des Neonato -
logen vorzunehmen.
Aus diesem Grund sollte den an der geburtshilfli-
chen Versorgung beteiligten Anäs the si sten im
Rahmen ihrer Weiter- und Fort bil dung Gelegen -
heit gegeben werden, an ge burts hilflich-neonato-
logischen Schwer punkten und Zentren Kennt -
nisse in der Erstversorgung, insbesondere vital
gefährdeter Neugeborener zu erwerben.  
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